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438. Kundmachung: Inkrafttreten der Note an den Generaldirektor des GATT über Verhandlungen über
die Liste XXXII — Österreich betreffend Ungarn

439. Vereinbarung in Form eines Notenwechsels zwischen dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten der Republik Österreich und dem Minister für auswärtige
Angelegenheiten der Republik Korea gemäß Artikel 4 des Übereinkommens über
den Internationalen Handel mit Textilien

440. Notenwechsel zur Änderung des Abkommens zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie und dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich
einerseits und dem Minister für Handel und Industrie der Republik Kenia
andererseits über die Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung von Waren zum Zwecke der zollfreien oder
zollermäßigten Einfuhr nach Österreich

438. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend das Inkrafttreten der Note an den
Generaldirektor des GATT über Verhandlun-
gen über die Liste XXXII — Österreich

betreffend Ungarn

Nachdem Ungarn den anläßlich der Unterzeich-
nung der Note an den Generaldirektor des GATT

über Verhandlungen über die Liste XXXII —
Österreich (BGBl. Nr. 251/1992) erklärten Vorbe-
halt der Ratifikation am 10. September 1992
zurückgezogen hat, ist diese Note mit 10. Septem-
ber 1992 in Kraft getreten.

Vranitzky

439.

Vereinbarung in Form eines Notenwechsels zwischen dem Bundesminister für wirtschaftliche
Angelegenheiten der Republik Österreich und dem Minister für auswärtige Angelegenheiten der
Republik Korea gemäß Artikel 4 des Übereinkommens über den Internationalen Handel mit

Textilien
(Übersetzung)

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT SEOUL
Zl. 195-A/92
Beilage

Die österreichische Botschaft entbietet dem
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der
Republik Korea seine Hochachtung und beehrt sich
auf den Notenwechsel zwischen der Regierung der
Republik Österreich und der Regierung der
Republik Korea, unterzeichnet am 1. Juli 1988*),
betreffend der Ausfuhr bestimmter Textilien von
Korea nach Österreich (der Notenwechsel) und das
Übereinkommen über den Internationalen Handel
mit Textilien, vom 20. Dezember 1973 **), verlän-
gert durch das Protokoll vom 31. Juli 1986 ***) und
vom 31. Juli 1991 ****) (das Übereinkommen)

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 540/1988
••) Kundgemacht in BGBl. Nr. 623/1974

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 476/1987 idF BGBl.
Nr. 256/1992

****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 256/1992
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Bezug zu nehmen. Die Botschaft schlägt folgende
Regelungen vor, welche in der Zeit vom 1. Jänner
1992 bis 31. Dezember 1993 zur Anwendung
gelangen werden:

— Die Geltungsdauer des Notenwechsels wird
vom 1. Jänner 1992 bis 31. Dezember 1993
verlängert.

— Während dieses zweijährigen Zeitraumes
werden die Regelungen des Notenwechsels
ohne Änderungen verlängert.

— Die Exportkontingente, welche in der Zeit
vom 1. Jänner 1992 bis 31. Dezember 1993 zur
Anwendung kommen, sind im Anhang zu
dieser Note angeführt.

— Sollte eine Nachfolgevereinbarung des Über-
einkommens angenommen werden, werden
beide Regierungen Konsultationen aufneh-
men, um die Frage der Fortsetzung oder
Änderung des Notenwechsels zu diskutieren.

Wenn dieser Vorschlag von der Regierung der
Republik Korea akzeptiert wird, wird diese Note
und die Bestätigung der Annahme durch das
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten eine
Änderung des Abkommens darstellen.

Die Österreichische Botschaft benützt gerne die
Gelegenheit, dem Ministerium für auswärtige
Angelegenheiten der Republik Korea den Ausdruck
ihrer vorzüglichen Hochachtung zu erneuern.

Seoul, 29. Jänner 1992

An das
MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE
ANGELEGENHEITEN DER REPUBLIK KOREA
z.Hd. Hr. Lee Yun Young
SEOUL L. S.
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(Übersetzung)
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(Übersetzung)

OTS-66

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
der Republik Korea entbietet der Österreichischen
Botschaft seine Hochachtung und beehrt sich auf
deren Note No. 195-A/92 vom 29. Jänner 1992
zurückzukommen, deren Inhalt wie folgt lautet:

„Die Österreichische (es folgt der weitere
Text der Übersetzung der Eröffnungsnote ins
Deutsche) zu erneuern."

Weiters beehrt sich das Ministerium zu bestäti-
gen, daß der in der Note der Österreichischen
Botschaft enthaltene Vorschlag sowie diese Ant-
wortnote ein Abkommen zwischen unseren beiden
Regierungen darstellen, die den oben erwähnten
Notenwechsel für die Zeit von zwei Jahren bis
31. Dezember 1993 verlängern.

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
der Republik Korea benützt gerne die Gelegenheit,
der Botschaft der Republik Österreich den Aus-
druck seiner vorzüglichen Hochachtung zu erneu-
ern.

Seoul, 6. Februar 1992

MINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

DER REPUBLIK KOREA

Vranitzky

440.

Notenwechsel zur Änderung des Abkommens zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie und dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich einerseits und dem
Minister für Handel und Industrie der Republik Kenia andererseits über die Anerkennung von
Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von Waren zum Zwecke der

zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich

(Übersetzung)
BÜRO DES MINISTERS
Minister für Handel und Industrie

Nairobi, 20. April 1993

Sehr geehrter Herr!

Ich beehre mich, auf das Abkommen zwischen
der Republik Kenia und der Republik Österreich
über die Anerkennung von Zeugnissen über den
Ursprung und die handwerkliche Herstellung von
Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermä-
ßigten Einfuhr nach Österreich *), das am 21. Au-
gust 1975 unterzeichnet wurde, Bezug zu nehmen.

Ich darf Ihnen im Namen des Ministeriums für
Handel und Industrie der Republik Kenia mitteilen,

* ) Kundgemacht in BGBl. Nr. 533/1975
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daß die im Artikel 1 des gegenständlichen Abkom-
mens angeführten ausstellenden Stellen durch das
Department of External Trade, Ministry of
Commerce and Industry, P. O. Box 43137, Nairobi,
Kenia, ersetzt worden sind. Diese Behörde ist
bereits seit 1976 ermächtigt, den Ursprung im
Rahmen des Allgmeinen Präferenzsystems (GSP)
und von handwerklichen Erzeugnissen Kenias, die
nach Österreich ausgeführt werden, zu bestätigen.
Daher ist diese ausstellende Behörde in der Lage,
ebenfalls die handwerkliche Erzeugung in Spalte 11
der Ursprungszeugnisse Formblatt A für handwerk-
lich hergestellte Waren zu bestätigen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie freundlicher-
weise Ihre Zustimmung hierzu geben würden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

K. L. M'Mukindia m. p.

Minister für Handel und Industrie

An den
Österreichischen Minister
Ministerium für Finanzen

(Übersetzung)

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
Nairobi

Nairobi, 30. April 1993

Exzellenz,

Ich beehre mich, den Erhalt des nachstehenden
Briefes vom 20. April 1993 zu bestätigen und Ihnen
mitzuteilen, daß ich mit den Änderungen gemäß
ihrem vorerwähnten Schreiben einverstanden bin:

„Ich beehre mich,

(es folgt der weitere Text der Übersetzung der
Eröffnungsnote in Deutsch)

Zustimmung hierzu geben würden."

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Der Botschafter
Dr. Paul Hartig

An den
Minister für Handel und Industrie
K. L. M'Mukindia, M. P.

Der Notenwechsel tritt mit 30. April 1993 in Kraft.

Vranitzky


